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Moderne Gewerbeeinheiten 
im Süden von Dorsten

Im Herzen des Stadtteils Dorsten-Hardt entsteht 
auf dem Areal des ehemaligen EDEKA-Markts 
eine neue Adresse für zukunftsweisende Nutzun-
gen. Die großzügige Gewerbefläche mit rund 
980 m2 im Erdgeschoss sowie zusätzlichen 
ca. 270 m2 Lagerfläche im Kellergeschoss bie-
tet vielfältige Möglichkeiten für Büro-, Praxis-, 
Bildungs- oder kreative Gewerbenutzungen.	
	
Das Bestandsgebäude aus dem Jahr 1981 befin-
det sich in markanter Ecklage „An der Seikenka-
pelle 23-25“. Der bisherige Mieter, EDEKA, ver-
lagert seinen Markt an einen neu errichteten 
Standort in unmittelbarer Nähe. Damit bleibt die 
Nahversorgung im Quartier gesichert, während 
die nun frei gewordene Fläche für neue gewerb-
liche Nutzungskonzepte zur Verfügung steht. 
Eine Wiedervermietung an Nahversorgungsan-
gebote wie Lebensmittel, Bäckereien oder Blu-
menläden ist dabei ausgeschlossen.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf S. 16.	
	
Das Gebäude überzeugt durch seine moderne 
Skelettbauweise, einen barrierefreien Zugang, 
eine separate Anliefermöglichkeit, sowie eine 
gute Sichtlage mit potenziellem Publikumsver-
kehr – nicht zuletzt durch den neuen Vollsor-
timenter direkt gegenüber. Dank der flexiblen 
Grundstruktur mit regelmäßigem Stützen-
raster lässt sich die Fläche als Gesamteinheit 
oder in bis zu drei unabhängige Nutzungsein-
heiten aufteilen. Entsprechende Nutzungssze-
narien mit verschiedenen Aufteilungsmöglichkei-
ten finden sich im Abschnitt 05 dieses Exposés.	
	
Die Nutzungsmöglichkeiten orientieren sich 
an den Vorgaben des Bebauungsplans und 

sind bewusst auf nicht störende, quartiers-
verträgliche Konzepte ausgerichtet. Die dar-
überliegenden vier Wohneinheiten im Ober-
geschoss bleiben dauerhaft bestehen, was 
bei der Auswahl und Gestaltung der gewerb-
lichen Nutzung berücksichtigt wird (z. B. in 
Bezug auf Lärm- und Immissionsschutz).	
	
Die Vermietung erfolgt ab 9 €/m2 netto Kaltmiete. 
Der Mietpreis orientiert sich am lokalen Niveau 
und wird durch die gute Erreichbarkeit sowie das 
attraktive Umfeld mit stabiler Infrastruktur ge-
stützt. Je nach Ausbauzustand und Nutzungs-
konzept ist auch eine Staffelung denkbar.

Ob Gesundheitszentrum, Co-Working, Bildungs-
angebot, Showroom oder Bürofläche – diese Im-
mobilie bietet Raum für Konzepte mit Zukunft. 
Parkmöglichkeiten stehen in unmittelbarer Nähe 
in ausreichender Zahl zur Verfügung – sowohl 
öffentlich als auch privat.
	

Grundlagen | Projektbeschreibung

Hinweise zu
Besichtigungen

Wir bitten darum, von eigenständigen 
Ortsbesichtigungen abzusehen, um den 
laufenden Betrieb sowie die Anwohner-
schaft nicht zu beeinträchtigen.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen bei 
Interesse einen individuellen 
Besichtigungstermin vor Ort. 
Die Kontaktdaten der TPI Dorsten finden 
Sie auf der letzten Seite dieses Exposés.

!
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insgesamt
980 m2

Nutzfläche

Grundlagen | Luftbild
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Dorsten – Lebensqualität trifft Lagepotenzial

Dorsten ist eine mittelgroße Stadt mit rund 75.000 
Einwohnern im Norden des Ruhrgebiets, an der 
Schnittstelle zum Münsterland. Sie verbindet 
die wirtschaftliche Dynamik der Metropolregion 
mit der hohen Lebensqualität einer naturnahen 
Umgebung. Neben einer charmanten Innen-
stadt zeichnen Naturflächen wie die Lippeauen 
und der Naturpark Hohe Mark die hohe Lebens- 
und Aufenthaltsqualität aus – ein klarer Stand-
ortvorteil für Mitarbeiter, Kunden und Besucher.	

Die Immobilie befindet sich im Stadtteil Dorsten-
Hardt in einer zentralen und zugleich gewach-
senen Umgebung. Verkehrstechnisch ist der 
Standort hervorragend angebunden:
•	 Direkter Anschluss an die B225 sowie nahe-

gelegene Auffahrt zur A31
•	 Kurze Wege in die umliegenden Städte Marl, 

Gladbeck, Gelsenkirchen oder Borken
•	 Bushaltestellen in direkter Umgebung und 

fußläufig erreichbarer Bahnhof

In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche 
Einrichtungen des täglichen Bedarfs: Super-
märkte, Bäckereien, Apotheken, Schulen, 
Kindergärten und weitere Angebote zur 
Nahversorgung. Besonders hervorzuhe-
ben ist auch die Nähe zum neuen HON-
SEL EDEKA Markt auf der anderen Stra-
ßenseite an der Seikenkapelle, sodass der 
Standort hierdurch insgesamt noch einmal deut-
lich aufgewertet wird. Die Eröffnung des neu-
en Supermarkts ist für November 2025 geplant.	
	
Für Gewerbetreibende bietet der Standort ideale 
Voraussetzungen: ein solider Kundenkreis, gute 
Infrastruktur, sichtbare Lage und ein hohes Maß 
an Aufenthaltsqualität. Die Stadt Dorsten unter-
stützt gezielt lokale Unternehmen und fördert 
durch städtebauliche Maßnahmen, Einzelhan-
delsprojekte und Standortentwicklung eine zu-
kunftsorientierte Nutzungsperspektive.

Standort | Stadt Dorsten 05
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Bestand und Ausgangssituation

Das Gebäude liegt an der Adresse „An der Sei-
kenkapelle 23–25“ und umfasst im Erdgeschoss 
ca. 980 m2 Gewerbefläche. Es handelt sich um 
ein zweigeschossiges Flachdachgebäude in 
Skelettbauweise mit klarer Gliederung: Gewerbe 
im Erdgeschoss, Wohnen im Obergeschoss.
	
Die Fläche im Erdgeschoss wird derzeit durch 
einen EDEKA-Markt mit angeschlossenem Bä-
ckereicafé genutzt. Im hinteren Bereich sind 
Frischetheke, Lagerräume, Büroflächen sowie 
eine Anlieferzone mit separatem Zugang unter-
gebracht. Der Kundenbereich wird über einen 
verglasten Eingangsanbau an der Ecke „An 
der Seikenkapelle“ erschlossen. Dank der fle-
xiblen Skelettbauweise mit regelmäßigem 
Stützenraster kann die Fläche vielseitig an-
gepasst, neu gegliedert oder einer anderen 
gewerblichen Nutzung zugeführt werden. 
	
Das Kellergeschoss umfasst ca. 270 m2 Lager-
fläche für die gewerbliche Nutzung. Die Fläche 

kann bei Bedarf um ca. 180 m2 erweitert wer-
den. Der restliche Teil des Kellergeschosses ist 
als Mieterabstellräume und Technikflächen für 
die darüberliegenden Wohnungen vorgesehen. 
Der Zugang zum Keller erfolgt ebenfalls getrennt. 
Der Gewerbezugang ist über ein Treppenhaus 
mit angrenzenden Lastenaufzug. Die Wohnun-
gen gelangen über ein durchgestecktes Trep-
penhaus vom Obergeschoss direkt in den Keller.	

Das Obergeschoss beherbergt vier Wohneinhei-
ten, die dauerhaft vermietet sind und nicht Be-
standteil der Vermarktungsfläche sind. Die Er-
schließung dieser Wohnungen erfolgt über eine 
separate Außentreppe.

Bestand | Ausgangssituation 09
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Bestand | Eckdaten

Eckdaten zum Objekt

Weitere Hinweise zur Nachnutzung der Fläche auf den folgenden Seiten.

Lage
Das Objekt liegt in gewachsener Nachbarschaft 
im Stadtteil Dorsten-Hardt – ruhig, aber ver-
kehrsgünstig. Die fußläufig erreichbare Altstadt 
mit Wochenmarkt, Gastronomie und Einzelhan-
del sowie der neue EDEKA-Markt direkt gegen-
über schaffen ein vitales Umfeld. Die Anbindung 
an ÖPNV und Autobahn (A31) ist exzellent. 

Gebäude
•	 Baujahr 1981 (Energieausweis liegt vor)
•	 Grundstücksgröße ca. 1860 m2

•	 ca. 980 m2 Gewerbefläche (EG)
•	 ca. 270 m2 Lagerfläche (KG), optional um 	

zusätzliche ca. 180 m2 erweiterbar
•	 Stahlbetonskelettbauweise mit regelmäßi-

gem Stützenraster (hohe Flexbililität)
•	 Lichte Raumhöhe des Verkaufsraumes bis 	

Rohdecke von 3,74 m
•	 seperate Anlieferung rückwärtig
•	 barrierefreier Zugang
•	 Keller mit Lastenaufzug
•	 großer Gestaltungsspielraum für Mieter
•	 hochwertige Fassadenöffnung möglich 

(Schaufensterzone)

Parkplätze
Anmietbare Parkplätze
•	 10 Stellplätze an der Südseite des Gebäudes
•	 Grundstückseigener Parkplatz (Birkhahn-

weg) mit 15 Stellplätzen
Öffentliche Parkplätze
•	 ca. 40 gebürenfreie, öffentliche Stellplätze 

rund um das Grundstück und entlang der 
Straße (inkl. 2 Elektroladepunkten)

Infrastruktur und Anbindung
•	 zentral, dennoch ruhig gelegen
•	 ÖPNV fußläufig erreichbar (267E/X42), gute 

Autobahnanbindung (A31, B225)
•	 direkt gegenüber: neuer Honsel EDEKA-

Markt

Nutzungspotenzial
•	 Nutzungsmöglichkeiten z.B als Büro, Praxis, 

Agentur, Studio, Gastronomie (ruhig), Bildung, 
Atelier

•	 Einzelhandelsbetriebe mit zentren- oder 
nahversorgungsrelevantem Sortiment sind 
an diesem Standort nicht zulässig!

•	 neue, flexible Raumaufteilung möglich	
(1-3 Einheiten)

Nutzungs-
änderung

Für die gewünschte Nachnutzung der 
Fläche ist eine formelle Nutzungsän-
derung erforderlich. Das Stellen eines 
entsprechenden Antrags bei der Stadt 
Dorsten ist notwendig und Bestandteil 
des weiteren Verfahrens. 
Das Architekturbüro THIEKEN ARCHI-
TEKTEN + INGENIEURE GmbH unter-
stützt Sie hierbei gerne mit fachlicher 
Expertise und der erforderlichen An-
tragsvorbereitung. 
Die Kontaktdaten finden Sie am Ende 
dieses Exposés.

!
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Bau- und Planungsrecht

Das Grundstück befindet sich im Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 249 „Nahversorgung Kirchhellener 
Allee / An der Seikenkapelle, Teil 1–3“. Mit 
der Verarbschiedung dieses Plans erfolgte im 
Juli 2024 eine städtebauliche Neuausrichtung. 
Das Grundstück wird darin als Mischgebiet 
gemäß §6 BauNVO festgesetzt. Mischgebie-
te dienen dem Wohnen sowie der Unterbrin-
gung von nicht wesentlich störendem Gewerbe. 	
Der Bebauungsplan Nr. 249 schränkt diese Nut-
zungsmöglichkeiten jedoch gezielt ein. Nicht zu-
lässig sind u. a. Gartenbaubetriebe, Tankstellen, 
Vergnügungsstätten, Wettbüros, Bordelle sowie 
Einzelhandel mit zentren- oder nahversorgungs-
relevantem Sortiment. Auch ausnahmsweise zu-
lässige Nutzungen nach §6 Abs. 3 BauNVO sind 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

Der Bebauungsplan Nr. 249 sieht bewusst die-
se steuernde Nutzungseinschränkung vor: Im 
Rahmen der städtebaulichen Neuordnung wur-
de im Bebauungsplan festgelegt, dass Einzel-
handelsbetriebe mit zentren- oder nahver-
sorgungsrelevantem Sortiment an diesem 
Standort nicht zulässig sind. Der Grund dafür 
liegt in der geplanten Verlagerung des bestehen-
den Lebensmittelmarktes an einen nahegelege-
nen neuen Standort, der künftig als klar definier-
ter zentraler Nahversorgungsstandort fungiert.	

Der Ausschluss großflächiger Nahversorgungs-
angebote schafft Raum für vielfältige und indi-
viduelle Konzepte, die sich harmonisch in die 
Nachbarschaft einfügen und keine Konkurrenz 
zum zentralen Nahversorgungsstandort darstel-
len.

Bau- und Planungsrecht | Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Mögliche
Nutzungen

Einzelhandels-
ausschluss

•	 fachbezogener Einzelhandel, 
z.B. Feinkost, Möbel, Fahrräder, 
Instrumente o.ä.

•	 Büro- und Geschäftsgebäude
•	 Praxisnutzung, z.B. Allgemein-

medizin, Physio, Therapie
•	 Gastronomie
•	 Beherbergung
•	 nicht störendes Handwerk, z.B. 

Schneider, Manufakturen
•	 Bildung, z.B. Nachhilfe, Musik-

schule, Seminarräume
•	 Showroom / Atelier
•	 Agenturen / Startups

Bitte beachten Sie:
Einzelhandelsbetriebe mit zentren- oder 
nahversorgungsrelevantem Sortiment 
sind an diesem Standort nicht zulässig!
Weitere Informationen zum „Entwick-
lungskonzept zur Steuerung des Ein-
zelhandels in der Stadt Dorsten“ er-
halten Sie bei der Stadt Dorsten.
www.dorsten.de/wirtschaft-und-wohnen/
planung-and-umwelt/einzelhandel-1

!
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Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist im Amtsblatt der Stadt Dorsten am
................................. nach § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ortsüblich bekanntgemacht worden.

                                                             Dorsten,

                                                                   Technischer Beigeordneter

                                                            ....................................................

                                                                   i.V.

                                                                   Der Bürgermeister

                                                            Dorsten, 

Dorsten, 

                                                              ..................................................

                                                                               i.V.

                                                                               Der Bürgermeister

                                                              Dorsten, 

                                                     Tiefbauamt        ..................................

                                                                                städt. Baudirektor

                                                     Planungs- und    ..................................

                                                                                Technischer Beigeordneter

                                                     Techn. Dezernat..................................

                                                              Dorsten, 

                                                                       Technischer Beigeordneter

                                                                ................................................

                                                                                i.V.

                                                                                Der Bürgermeister

                                                               Dorsten, 

                                                                       Technischer Beigeordneter

Entworfen und aufgestellt:

                                                                       Technischer Beigeordneter

                                                              ..................................................

                                                                               i.V.

                                                                               Der Bürgermeister

                                                              Dorsten, 

                                                                         Bürgermeister

                                                              ................................................

                                                                   Stadtvermessungsamtsrat 

                                                            ....................................................

                                                                                städt. Baudirektor

Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Dorsten hat am 23.03.2021 nach § 12 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
die Einleitung dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen.

Diese Planunterlage vom 25.03.2024 entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.  

Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Dorsten hat am   27.02.2024 dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanentwurf zugestimmt und seine öffentliche Auslegung beschlossen.

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf und die Begründung haben nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
nach ortsüblicher Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Dorsten am 02.04.2024 auf die Dauer eines Monats vom 
11.04.2024  bis 13.05.2024 einschließlich öffentlich ausgelegen.

Der Rat der Stadt Dorsten hat am ........................ nach § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches die Festsetzungen dieses 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes - in der durch ....................... Eintragung geänderten Fassung - 
als Satzung beschlossen.

Verfahrensnachweis

Vorhabenbezogener

Bebauungsplan

Nr. 249, Teil 1

»Nahversorgung und

Wohngebiet«

Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)
Für die allgemeinen Wohngebiete (WA) sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO zulässigen Ausnahmen nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

1.2 Mischgebiete (§ 6 BauNVO)
1.2.1 In dem Mischgebiet sind die nach § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen Garten- 
baubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des 
Gebietes, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind, Wettbüros sowie Bordelle und 
vergleichbare Nutzungen, in denen der gewerblichen Prostitution nachgegangen wird, nicht zulässig. Weiterhin 
sind Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten gemäß 
Einzelhandelskonzept der Stadt Dorsten, Sortimentsliste, Stand November 2017, nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 und 
9 BauNVO).

1.2.2 In dem Mischgebiet sind die nach § 6 Abs. 3 BauNVO zulässigen Ausnahmen - Vergnügungsstätten im 
Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb der unter § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teilen des 
Gebietes - nicht Bestandteil des Bebauungsplanes  (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

1.3  Sondergebiet (§ 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)
In dem festgesetzten Sondergebiet SO "Einzelhandel für die Nahversorgung" ist folgende Nutzung zulässig:
Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einem nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment (Lebensmittel- 
markt) und einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 900 m2 und max. 1.700 m². Zentrenrelevante und 
nicht-zentrenrelevante Nebensortimente sind auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche beschränkt. 
Zur Definition der zulässigen Sortimente wird die "Dorstener Liste" (Entwicklungskonzept zur Steuerung des 
Einzelhandels in der Stadt Dorsten 2021, S. 68-70) genutzt.

2. Zulässige Vorhaben (§ 12 Abs. 3a BauGB)
Im festgesetzten Sondergebiet SO "Einzelhandel für die Nahversorgung" sind im Rahmen der gemäß textlichen 
Festsetzung Nr. 1 "Art der baulichen Nutzung" nur solche Vorhaben zulässig, zu denen sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

3.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3.1  Zulässige Grundflächenzahl
Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes WA  ist eine Überschreitung der festgesetzten 
Grundflächenzahl durch die Teile notwendiger Garagen, die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden 
(Tiefgaragen) gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 zulässig.

3.2  Zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO)
In dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet erhöht sich die zulässige Geschossfläche um die Fläche 
notwendiger Garagen, die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden (Tiefgaragen) (§ 21a Abs. 5 
BauNVO).
  

3.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)

3.3.1 Als Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen wird die Höhe über dem Meeresspiegel (NHN) 
festgesetzt. Gemäß  § 18 Abs. 1 BauNVO gilt als oberer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen die 
Gebäudehöhe, bzw. der oberste Dachabschluss einschließlich Attika.

  

10. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

10.1 Schallschutzwand
In der zeichnerisch festgesetzten Fläche ist über die komplette Länge eine aktive Schallschutzmaßnahme in Form 
der Errichtung einer Schallschutzwand in einer Mindesthöhe von 41,7 m über NHN ( =  mindestens 3,0 m  über 
Grund) umzusetzen. Die Wand muss ein Luftschalldämm-Maß von mindestens 25 dB aufweisen.

10.2 Schalldämm-Maße
Bei der Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden, sind nach außen abschließende 
Bauteile vor schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 (2018-01) zum Schutz vor einwirkendem Lärm so 
auszuführen, dass sie die Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges gemäß DIN 
4109-2 (2018-01) erfüllen. Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Raumarten und des maßgeblichen Außenlärmpegels La nach DIN 4109-2 (2018-01) aus der nachfolgenden Tabelle. 
Der maßgebliche Außenlärmpegel La ist in der Planurkunde dargestellt.

Mindestens einzuhalten sind:

R'w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien
R'w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten

Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden zugelassen 
werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, 
dass ein geringerer maßgeblicher Außenlärmpegel La nach DIN 4109-2 (2018) vorliegt.  

Für Schlafräume und Kinderzimmer, in denen zur Nachtzeit bei gekipptem Fenster kein Innenraumpegel von 
höchstens 30 dB(A) sichergestellt werden kann, sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, die auch 
bei geschlossenen Fenstern eine ausreichende Belüftung sicherstellen, falls nicht auf andere geeignete, dem Stand 
der Technik entsprechende Weise eine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann.

11. Bedingte Festsetzung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)
In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten ist ein Bezug der Wohneinheiten erst zulässig, wenn die aktive 
Schallschutzmaßnahme (Schallschutzwand, siehe zeichnerische Festsetzung und textliche Festsetzung 9.1) 
vollständig hergestellt ist.

12. Festetzung der Höhenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 21 BauGB)
Die festgesetzten Höhen der Stellplatzanlage können bei Endausbau um bis zu 20 cm unterschritten werden.

                                                      Umweltamt
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3.3.2 Die festgesetzte maximale Höhe der Oberkante der baulichen Anlagen darf durch erforderliche 
untergeordnete technische Einrichtungen um bis zu 2,0 m überschritten werden, wenn die technischen 
Einrichtungen einen Abstand von 1,0 m von der jeweiligen Dachvorderkante aufweisen.

4.  Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB)
Die festgesetzte abweichende Bauweise in dem Sondergebiet ist wie folgt definiert: 
Die Bebauung ist in offener Bauweise zu errichten und darf eine Länge von 50 m überschreiten. 

5. Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 
BauNVO)
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie der zeichnerisch festgesetzten Flächen sind 
Nebenanlagen außer Fahrradabstellanlagen und Mülltonnenstandorte unzulässig. 
Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig.
Im Allgemeinen Wohngebiet sind private Stellplätze zunächst in Tiefgaragen nachzuweisen. Oberirdisch 
werden zusätzlich Besucherparkplätze geschaffen.

6. Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und 25 b BauGB)
Die vorhandene Bepflanzung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche mit Grün-/Baumanteil ist dauerhaft zu 
erhalten, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Davon ausgenommen sind 
Zufahrten und Zugänge zu den angrenzenden Wohnbauflächen.

7. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festgesetzten und mit GFL bezeichneten Flächen sind mit einem Geh- 
recht zugunsten der Allgemeinheit, einem Fahrrecht zugunsten der Anlieger sowie Ver- und Entsorgungsträger 
und einem Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger, die mit GL bezeichneten Flächen sind mit 
einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und einem Leitungsrecht zugunsten der Ver- und 
Entsorgungsträger zu belasten.
 
8. Solarenergienutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)
Gemäß § 9 Abs.1 Nr. 23 b BauGB wird für baulich geeignete Gebäude (gilt nicht für Nebengebäude, Garagen) 
festgesetzt, dass Anlagen zur Gewinnung solarer Strahlungsenergie (Photovoltaik oder Solarthermie) auf 
mindestens der Hälfte der neu entstehenden Dachflächen zu installieren sind. Ausnahmen von der 
Solarenergienutzung können zugelassen werden, wenn diese im Widerspruch zum Nutzungszweck steht (z. B. 
bei Dachflächen für Belichtungszwecke), bzw. wenn diese zu einem technisch oder wirtschaftlich 
unangemessenen Aufwand führt (z. B. bei stützlosen, weitspannenden Hallen in leichter Bauweise). 

9. Grünordnerische Maßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

8.1 Dachbegrünung
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird für Gebäude, sowohl Haupt- als auch Nebenanlagen, mit Flachdach 
und geneigten Dächern (0 Grad – 20 Grad) festgesetzt, dass mindestens 50 % der baulich geeigneten 
Dachfläche flächenhaft zu begrünen und dauerhaft zu erhalten sind. Ausnahmen von der flächendeckenden 
Dachbegrünungspflicht können zugelassen werden, wenn diese im Widerspruch zum Nutzungszweck steht (z. 
B. bei Dachflächen für Belichtungszwecke), bzw. wenn diese zu einem technisch oder wirtschaftlich 
unangemessenen Aufwand führt (z. B. bei stützlosen, weitspannenden Hallen in leichter Bauweise). Die 
Dachbegrünung ist mindestens als extensives Gründach herzustellen (Substratstärke der durchwurzelbaren 
Schicht mindestens 8 cm). Dachflächen mehrerer Gebäude und Gebäudeteile gelten als eine Dachfläche, 
wenn diese als ein Vorhaben genehmigt oder verwirklicht werden. 

  

9.2 Begrünung von Tiefgaragen
Die nicht überbauten Decken von Tiefgaragen sind intensiv mit Gehölzen der Liste A3 und B3 zu begrünen, 
soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Die Mindeststärke der Drän-, Filter-  
und Vegetationstragschicht beträgt 35 cm, bei Baumpflanzungen ist eine durchwurzelbare Auflage von 
mindestens 85 cm herzustellen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.

9.3 Anpflanzen von Bäumen
Die zeichnerisch festgesetzten Bäume sind als Laubbäume mit adäquaten Qualitäten (3 x verpflanzte 
Hochstämme mit durchgehendem Leittrieb und Ballen und Stammumfang von mind. 18-20 cm) entsprechend 
der nachfolgend zugeordneten Pflanzlisten zu pflanzen und mit Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen 
zu unterpflanzen:

Die festgesetzten Bäume innerhalb der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Fläche »M1« sind 
entsprechend der Liste A 2 zu pflanzen und mit Gruppen aus standortheimischen Sträuchern entsprechend der 
Liste B 2 zu unterpflanzen.

Die festgesetzten Bäume innerhalb der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Flächen »M2« sind 
entsprechend der Liste A 1 zu pflanzen und mit Gruppen aus standortheimischen Sträuchern entsprechend der 
Liste B 1 zu unterpflanzen.

Die festgesetzten Bäume innerhalb der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Flächen »M3« und der 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzten Flächen für Stellplätze sind entsprechend der Liste A 3 zu pflanzen 
und mit Gruppen aus standortheimischen Sträuchern entsprechend der Liste B 1 zu unterpflanzen. Zu beengte 
Flächen können auch mit nicht standortheimischen Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen der Liste B 3 
bepflanzt werden.  

Für jeden Baumstandort ist eine Pflanzfläche von 6,0 m2 herzustellen und ein durchwurzelbares Volumen von 
12 m3 auch unterhalb von Stellplatz- und Fahrspurbefestigung nach aktuellen FLL-Richtlinien für 
Baumpflanzungen bereitzuhalten. Offene Baumscheiben sind so einzufassen, dass ein Überfahren oder 
Beparken ausgeschlossen ist. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und Ausfälle sind durch gleichartige 
Neupflanzungen zu ersetzen. Von den zeichnerisch festgesetzten Anpflanzstandorten darf im Rahmen der 
Ausführungsplanung geringfügig abgewichen werden.

9.4 Anpflanzflächen
Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Anpflanzflächen »M1-M3« sind mit Sträuchern der 
entsprechend zugeordneten Pflanzliste zu bepflanzen. Vorhandene Vegetationsstrukturen sind soweit möglich 
in die Pflanzungen einzubinden. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und Ausfälle sind durch gleichartige 
Neupflanzungen zu ersetzen.

Die Fläche »M1« ist mit Gehölzen der Liste B 2 zu bepflanzen.

Die Flächen »M2« sind mit Gehölzen der Liste B 1 zu bepflanzen.

Die Flächen »M3« sind mit Gehölzen und bodendeckenden Kleingehölzen der Listen B 1 und B 3 zu 
bepflanzen.

13. Gestalterische Festsetzungen auf Grundlage der Landesbauordnung

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)

13.1 Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes ist die Errichtung von freistehenden Werbeanlagen 
(z.B. Werbetafel) nur an der Stätte der Leistung und an den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten 
mit einer maximalen Gesamthöhe von 6,00 m (42,1 m ü. NHN) und einer beidseitig nutzbaren Ansichtsfläche 
von jeweils maximal 14 m2 am Standort 1 und mit einer maximalen Gesamthöhe von 1,20 m (37,3 m ü. NHN) 
und einer beidseitig nutzbaren Ansichtsfläche von jeweils maximal 1,0 m2 am Standort 2 zulässig. 

13.2 Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes dürfen Werbeanlagen an Gebäuden höchstens ein Viertel 
der Breite der zugehörigen Gebäudeseite, jedoch maximal 8,00 m einnehmen.

13.3 Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes sind als Werbeanlagen unzulässig:
 a) bewegliche (laufende) Lichtwerbung, bei denen die Beleuchtung ganz oder teilweise im Wechsel an- und  
     ausgeschaltet wird (Blinkreklame).
 b) Werbeanlagen oberhalb der Traufhöhe von Gebäuden. 

13.4 Einfriedungen
Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets sind Einfriedungen, die an öffentliche oder private Verkehrs- bzw. 
Grünflächen angrenzen, nur als Laubhecken zulässig. Die Höhe der Hecke darf 1,20 m nicht überschreiten. 
Zäune und offene Geländer aus Holz oder natürlichen Materialien bis zu einer Höhe von 1,0 m sind in 
Kombination mit einer Heckenpflanzung an den von der Verkehrsfläche abgewandten Seiten zulässig. Die 
Einfriedungen sind auf dem Grundstück eines jeden Baukörpers einheitlich auszuführen. Eingangstüren und 
-tore, die zu den Einfriedungen gehören, sind in derselben Art und Höhe auszuführen, wie die Einfriedung 
selbst.

13.5 Vorgärten/Eingangsbereiche
Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen sind als Grünflächen 
wasseraufnahmefähig herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit diese Flächen nicht für 
notwendige Zuwegungen zu den Eingangsbereichen benötigt werden. Schotterungen zur Gestaltung von 
Grünflächen sowie Kunstrasen stellen keine andere zulässige Verwendung dar.

13.6 Stellplatzanlage
Auf der als Stellplatzanlage gekennzeichneten Fläche im Sonstigen Sondergebiet sind Überdachungen, 
beispielsweise durch Anlagen zur Nutzung solarer Energie, aus gestalterischen Gründen ausgeschlossen.

Kennzeichnungen 
§ 9 Abs. 5 BauGB

Auf dem Grundstück befand sich eine Betriebstankstelle und ein Werkstattbereich. In den 
Voruntersuchungen wurden u.a. erhöhte BTEX-Gehalte in der Bodenluft festgestellt. Im Zuge der 
Baureifmachung wurden unter fachgutachterlicher Begleitung alle bekannten Öltanks entfernt, die Fläche 
entsiegelt und die bekannten Verunreinigungen dekontaminiert. Dennoch kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass geringfügige Verunreinigungen verblieben sind. Werden bei Tiefbauarbeiten Auffälligkeiten 
festgestellt, sind die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen und die Stadt Dorsten zu 
informieren, um das weitere Vorgehen festzulegen.

Hinweise
1. Schutz von Bodendenkmälern

Erste Bodenbewegungen sind zwei Wochen vor Beginn der LWL-Archäologie für Westfalen - Außenstelle 
Münster - An den Speichern 7, 48157 Münster schriftlich mitzuteilen. Bei  Bodenbewegungen  auftretende  
archäologische  Bodenfunde  (Keramik,  Glas,  Metallgegenstände, Knochen,  etc.)  und  -befunde  
(Verfärbungen  des  Bodens,  Mauern,  etc.)  oder  Zeugnisse  tierischen  und pflanzlichen  Lebens  aus  
erdgeschichtlicher  Zeit  sind  gemäß  §  16  Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen unverzüglich bei der 
Unteren Denkmalbehörde bei der Stadt Dorsten oder der LWL-Aräologie für Westfalen Außenstelle Münster 
zu melden. Außerdem  ist  der  Fund  gemäß  §§  16 und 17 DSchG  mindestens  drei  Werktage  in  
unverändertem  Zustand  zu belassen. Der LWL Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das 
Betreten des betroffenen Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu 
können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen 
freizuhalten.
 
2. Bergbau

Unter den Flächen des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ging der Bergbau um. Um 
bauliche Anlagen wirksam und in angemessener Weise gegen eventuelle Bergschäden zu sichern, sind die 
Bauherren gehalten, im Zuge der Planung zwecks eventuell notwendig werdender Anpassungs- und 
Sicherungsmaßnahmen mit der RAG AG in 45141 Essen, Im Welterbe 10, oder deren Rechtsnachfolger, 
Kontakt aufzunehmen.

3. Altlasten

Für das Plangebiet können Altlasten nicht ausgeschlossen werden. Sollten bei Eingriffen in den Boden 
organoleptische Auffälligkeiten (Verfärbungen, Geruch, Fremdmaterialien) auftreten, so sind die Arbeiten 
einzustellen und das weitere Vorgehen mit der Unteren Bodenschutzbehörde und der Stadt Dorsten 
abzustimmen.

4. Wiederverwendung des Bodenaushubs

Im Zuge von Baumaßnahmen anfallender, nicht verunreinigter Bodenaushub ist möglichst auf dem 
Baugrundstück bzw. im Bereich des Baugebietes wieder zu verwenden.

5.  Kampfmittel

Weist  bei  der  Durchführung  der  Bauvorhaben  der  Erdaushub  auf  außergewöhnliche  Verfärbung  hin 
oder werden  verdächtige  Gegenstände  beobachtet,  sind  die  Arbeiten  sofort  einzustellen  und der 
Kampfmittelräumdienst bzw. die Stadt Dorsten zu verständigen.

6.  Artenschutzmaßnahmen gem. § 44 BNatSchG

Die Fällung der im Plangebiet vorkommenden Gehölze hat außerhalb der Brutzeiten, also zwischen dem 
01. Oktober eines Jahres und dem 28./29. Februar des Folgejahres, zu erfolgen. Abweichungen sind nach 
fachlicher Begründung (zum Beispiel definitiver Ausschluss von Vogelbruten) in Abstimmung mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde möglich.

7. Bepflanzung

Verboten ist die Entfernung, Zerstörung oder schädigende Veränderung der im Bebauungsplan gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB festgesetzten Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen. Ein Verstoß wird 
mit einem Bußgeldverfahren gem. § 86 Abs. 1 Nr. 21 BauGB geahndet. 

8. Durchwurzelbare Bodenschicht

Die durchwurzelbare Bodenschicht (Grünflächenbereichen, Gärten, Pflanzgruben von Bäumen) ist gemäß 
den Vorgaben der §§ 6 und 7 Bundesbodenschutzverordnung und der Vollzugshilfe zu §§ 6-8 BBodSchV 
Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden herzustellen. Dies gilt 
insbesondere hinsichtlich der Mächtigkeit der durchwurzelbaren Bodenschicht. Extern angeliefertes Material 
hat die Vorsorgewerte der BBodSchV einzuhalten oder muss entsprechend der Ersatzbaustoffverordnung 
als Bodenmaterial der Klasse 0 oder Baggergut der Klasse 0 – BM-0 oder BG-0 eingestuft sein. Hierzu sind 
vor Anlieferung an der Baustelle entsprechende Analysen durchzuführen und die Analysenergebnisse der 
unteren Bodenschutzbehörde zur Freigabe vorzulegen. Ohne Freigabe durch die unteren 
Bodenschutzbehörde darf das Material nicht eingebaut werden.
Eine gezielte Versickerung durch die Auffüllungen und das aufgebrachte RC-Material ist nicht gestattet.

9. Niederschlagswasser der Dachflächen und befestigten Hofflächen

Für die Dachflächen und befestigten Hofflächen besteht gemäß § 9 Entwässerungssatzung der Stadt 
Dorsten Anschluss- und Benutzungszwang an das öffentliche Kanalsystem. Eine Versickerung von 
Niederschlagswasser der Dach- und befestigten Hofflächen ist nicht zulässig.
Es dürfen keine Dacheindeckungen aus unbeschichtetem Metall verwendet werden, damit über die 
Niederschlagswasserableitung des Dachflächenwassers keine Schwermetalle ins Grundwasser/Gewässer 
eingetragen werden. Eine entsprechende Auflage sollte in die Baugenehmigung für zu errichtende Gebäude 
und bauliche Anlagen aufgenommen werden.

10. Schutzstreifen

Der den Geltungsbereich überschneidende Schutzstreifen der in der angrenzenden öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche verlaufenden Erdgashochdruckleitung ist von Bebauung und Baumpflanzungen 
freizuhalten.

11. Werbeanlagen

Werbeanlagen dürfen nicht blendend sein. Die Lichtdichte von Werbeanlagen soll 100/ cd/m2 nicht 
überschreiten. Die Ausleuchtung von Werbeanlagen soll möglichst wenig kurzwellige Blauanteile erhalten. 
Die wahrnehmbare Ausleuchtung soll daher 6000 K nicht überschreiten.
Die Beleuchtung von Werbeanlagen soll im Regelfall in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr 
ausgeschaltet sein. Ausgenommen ist der Betrieb der Werbeanlagen während der Öffnungszeiten, die als 
Hinweise auf Gewerbe oder Beruf am selben Ort dienen, z.B. Gastronomie, sowie Betrieb von 
Werbeanlagen während Sport- und Kulturveranstaltungen. Als weitere Ausnahmen gelten Werbeanlagen für 
systemrelevante Gewerbe, z.B. Apotheken-Notdienste, Krankenhäuser etc..
Die störende Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig. Es sind maximal vier Werbeanlagen (einschließlich 
einer Fensterfolierung) pro Werbetreibenden zulässig.

12. Ermittlung der Abstandsflächen

Zur Ermittlung der Abstandsflächen wird als unterer Bezugspunkt das künftige Geländeniveau angesetzt.

13. Einsichtnahme in außerstaatliche Regelungen

Die außerstaatlichen Regelungen (wie z.B. DIN-Normen, VDI-Richtlinien oder sonstige Richtlinien), auf die in 
den Textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, können beim Planungs- und Umweltamt der Stadt 
Dorsten, Haltener Straße 5 in 46269 Dorsten, eingesehen werden.

Pflanzenliste Bäume

Liste A 1 groß- bis mittelkronige Laubbäume 

Spitzahorn                                Acer platanoides
Feldahorn Acer campestre
Sandbirke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelkirsche      Prunus avium
Mehlbeere Sorbus aria
Winterlinde Tilia Cordata

Liste A 2 Sonderstandort Überflutungsfläche

Grau-Erle Alnus Incana

Liste A 3 klein- bis mittelkronige Laubbäume

    
Feldahorn  Acer campestre 
Blumenesche Fraxinus ornus 
Gefüllt blühende Vogelkirsche Prunus avium "Plena"
Mehlbeere Sorbus aria "Magnifica"

Und weitere vergleichbare, standortheimische Laubbäume 
einschl. geeigneter siedlungstypischer Baumarten.

Pflanzenliste Sträucher

Liste B 1 standortheimische, lebensraumtypische Gehölze 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Cornus mas Kornelkirsche 
Corylus avellana Haselnuss
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hundsrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Liste B 2 Sonderstandort Überflutungsfläche

Amelanchier lamarkii Kupfer-Felsenbirne
Cornus stolonifera Seidiger Hartriegel
Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster
Rubus fruticosus agg. Brombeere
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Und weitere vergleichbare, standortheimische Laubgehölze.

Liste B 3 Gehölze und bodendeckende Kleingehölze

Amelanchier ovalis Felsenbirne 
Genista tinctoria Färberginster
Hydrangea paniculata „Early Sensation“ Rispen Hortensie 
Rosa „Schneewittchen“ Strauchrose
Deutzia x rosea Deutzie
Hypericum "Hidcote" Großblumige Johanniskraut
Ligustrum vulgare "Lodense" Zwergliguster
Potentilla fruticosa “Manchu” Fingerstrauch "Manchu"
Rosa “Max Graf” Bodendecker Rose
Spirea jap. "Little Princess" Rosa Zwerg-Spiere

Und weitere vergleichbare Gehölze, Kleingehölze und Bodendecker.

Zeichenerklärung

Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 4 - 11 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet

Mischgebiet

Sondergebiet "Einzelhandel für die Nahversorgung"

Maß der baulichen Nutzung
§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO 

   GH max. 45,00 m Oberkante baulicher Anlagen als Höchstmaß in Meter (m) über 
Normal-Höhen-Null (NHN) (siehe textliche Festsetzung Nr. 3.3)

          GRZ 0,4 Grundflächenzahl

          GFZ 1,2 Geschossflächenzahl

   II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

    o offene Bauweise

   a abweichende Bauweise

Baugrenze

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Garagen

      Zweckbestimmung:

   St Stellplätze

  Ga Garagen

                 F Fahrradstellplätze

  Mü Mülltonnenstandort

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

öffentliche Straßenverkehrsflächen mit Grün-/Baumanteil

Straßenbegrenzungslinie

Einfahrtbereich

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Versorgungsanlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 

Fläche für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung Elektrizität

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende 
Flächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

 GFL Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit; Fahrrecht zugunsten der 
Anlieger; Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger

 GL Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit; Leitungsrecht zugunsten der 
Ver- und Entsorgungsträger

Maßnahmen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Schallschutzwand
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Außenlärmpegel
siehe textliche Festsetzung Nr. 10.2

            60 dB (A) Außenlärmpegel

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur  
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

Anpflanzung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Höhenlage
§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 21 BauGB

36,02 Maximalhöhen der festgesetzten Erschließungsanlage (GFL gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB) bzw. Flächen für Stellplatzanlagen (gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

          EFH 37,25 Minimalhöhen Erdgeschoss in m über NHN

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes
§ 9 Abs. 7 BauGB

Gestalterische Festsetzungen 
§ 9 Abs. 4 BauGB  i.V.m. § 89 BauO NRW

 FD Flachdach bzw. flach geneigtes Dach (Dachneigung 0° - 20°)

Standort für eine Werbetafel oder sonstige Werbeanlagen 
(siehe textliche Festsetzung Nr. 13.1) 

Vorgartenbereich 

Kennzeichnungen

Umgrenzung von Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind 
(siehe textliche Kennzeichnung)

Nachrichtliche Darstellungen

Städtebauliches Konzept 

Schutzstreifen 
(siehe Hinweis Nr. 10)

WA

SO

MI

1

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 249 „Nahversorgung 
Kirchhellener Allee / An der Seikenkapelle, Teil 1–3“

Bau- und Planungsrecht | Vorhabenbezogener Bebauungsplan 17
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Nutzungsszenarien

Die ehemalige Einzelhandelsfläche bietet vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Umnutzung und präsen-
tiert sich als attraktive Chance für die Entwick-
lung eines neuen, identitätsstiftenden Standorts 
im Stadtteil Dorsten-Hardt. Die großzügige Be-
standsimmobilie lässt sich sowohl als zusam-
menhängende Einheit als auch in flexibel zu-
geschnittene Teilflächen entwickeln – ideal für 
neue Formen der gewerblichen Nutzung, Dienst-
leistung, Praxisräume oder kulturelle Angebote.

Ein zentrales Element der Umgestaltung ist 
die öffentliche Aufwertung der Fassade: Mög-
lich ist z.B. eine Öffnung des Bestandsge-
bäudes durch großformatige Fensterflächen, 
die nicht nur den Innenraum mit natürlichem 
Licht durchfluten, sondern auch eine einla-
dende und transparente Geste an das Umfeld 
senden. Diese neuen Fassadenöffnungen schaf-
fen eine Schaufensterzone, die sowohl Einblicke 
in das Innenleben ermöglicht als auch das Erd-
geschoss zur Straße hin belebt und öffnet.

Die Immobilie hat das Potenzial, sich zu einem 
zentralen Begegnungs- und Nutzungspunkt im 
Quartier zu entwickeln – nicht nur für Anwohne-
rinnen und Anwohner, sondern auch als Anzie-
hungspunkt für externe Besucher.. So entsteht 
ein lebendiger Ort, der die Umgebung aufwertet 
und den Stadtteil langfristig stärkt.

Die vorhandene Skelettbauweise mit regelmäßi-
gem Stützenraster erlaubt eine hohe Flexibilität 
in der Grundrissgestaltung. Somit ist eine Teilung 
der rund 980 m2 großen Gewerbefläche in unter-
schiedliche Nutzungseinheiten baulich unkom-
pliziert realisierbar. 
Drei beispielhafte Szenarien zur Flächenauftei-
lung wurden bereits skizziert – von einer bis drei 
separat nutzbaren Einheiten –, wobei individu-
elle Konzepte gerne berücksichtigt werden kön-
nen. Eine abgestimmte Teilung je nach Nut-
zungsidee oder Mieterprofil ist ausdrücklich 
möglich.

Nachnutzung | Nutzungsszenarien 19



Szenario 1: Nutzung durch einen Mieter – 
großzügige Einheit mit Rundumwirkung

In diesem Szenario wird die gesamte Erdge-
schossfläche als eine zusammenhängende Nut-
zungseinheit vermietet und bietet damit opti-
male Voraussetzungen für Mieter mit einem 
größeren Flächenbedarf, beispielsweise im 
Gesundheits-, Bildungs- oder Dienstleistungsbe-
reich.
Die Fassade kann rundum geöffnet und moder-
nisiert werden – je nach Konzept und Bedarf. 
Großformatige Fensterflächen sorgen dabei für 
eine helle, einladende Atmosphäre im Innen-
raum und setzen nach außen hin starke gestal-
terische Akzente. Dies schafft Sichtbeziehungen, 
Offenheit und Präsenz zur Umgebung.

Der Zugang erfolgt über den bestehenden Glas-
anbau an der Straße „An der Seikenkapelle“. Die 
automatische Schiebetür bietet einen barriere-
freien Haupteingang mit Empfangscharakter. Auf 
der Gebäuderückseite (Birkhahnweg) steht ein 
separater Zugang zur Verfügung, der ideal für 
die Anlieferung genutzt werden kann. Dieser Zu-
gang ist direkt mit einem abgetrennten Bereich 
verbunden, der sich als Zugang zum Lager oder 
Nebenfläche eignet.

Die Lagerflächen befinden sich im Kellerge-
schoss, welches über eine Treppe und einen 
Lastenaufzug erschlossen ist – praktisch für 
Lagerlogistik oder Archivzwecke. Ein seitlicher 
Not- bzw. zusätzlicher Ausgang an der Westseite 
(Richtung Auerhahnstraße) ergänzt das Erschlie-
ßungskonzept und sorgt für sichere Fluchtwege 
sowie funktionale Flexibilität.

Diese Variante eignet sich besonders für Kon-
zepte, die eine klare Adressbildung, großzü-
gige Raumzuschnitte und flexible Nutzbarkeit 
unter einem Dach benötigen – vom medizini-
schen Zentrum bis hin zu Bildungseinrichtungen 
oder offenen Werkstattformaten.

Nachnutzung | Szenario 1

Nutzungseinheit 1

NUF EG	 978 m2

zusätzl. KG 	 269 m2

+ optional 	 183 m2

Nettokaltmiete
ab 9,00€ /m2
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N
Grundriss Kellergeschoss Szenario 1 

M 1:250

269 m2

183 m2

Lager

opt. Lager
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Szenario 2: Zwei separate Nutzungseinheiten – 
flexibel und funktional geteilt

In diesem Szenario wird die Erdgeschossfläche 
in zwei etwa gleich große Nutzungseinheiten 
aufgeteilt. 
	
Nutzungseinheit 1
Der nordöstlich ausgerichtete Teil wird über 
den bestehenden Glasanbau an der Straße 
„An der Seikenkapelle“ erschlossen. Ein hel-
ler Empfangs- oder Verkaufsbereich öffnet sich 
zur Straße, dahinter folgt ein flexibel nutzba-
rer Raum für Dienstleistung, Therapie, Show-
room oder Büro. Eine separate Lagerfläche 
wird durch neue Wände abgetrennt und kann 
über eine seitliche Tür an der Westfassade be-
liefert werden. Der WC-Kern liegt direkt am Er-

schließungskern. Die Nord-West- bis Nord-
Ost-Fassade bietet ideale Schaufensterflächen.	
	
Nutzungseinheit 2
Der südlich orientierte Gebäudeteil erhält einen 
neuen Eingang an der Westfassade sowie einen 
Anlieferzugang über den bestehenden Seiten-
eingang. Die Fläche ist als offener Verkaufs- oder 
Präsentationsbereich mit WC und Lager konzi-
piert. Exklusiv nutzbare Lagerflächen im Keller-
geschoss bieten sich besonders für gastrono-
mienahe Konzepte an. Eine Süd-West-orientierte 
Fensterfront schafft Sichtbarkeit und Tageslicht, 
während im rückwärtigen Bereich optional eine 
Küche eingerichtet werden kann.

Nachnutzung | Szenario 2

Nutzungseinheit 1

Nutzungseinheit 2

Nettokaltmiete
ab 9,00€ /m2

Nettokaltmiete
ab 9,00€ /m2

NUF EG	 524 m2

NUF EG	 444 m2

zusätzl. KG 	 269 m2

+ optional 	 183 m2
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Szenario 3: Drei Nutzungseinheiten – 
vielseitige Struktur mit differenzierten Flächen

In Szenario 3 wird die Erdgeschossfläche in drei 
eigenständige Nutzungseinheiten unterteilt, die 
sich in ihrer Größe und Ausrichtung unterschei-
den. Diese Variante bietet eine hohe Nutzungs-
vielfalt – ideal für ein differenziertes Mieterport-
folio mit unterschiedlichen Anforderungen an 
Fläche, Erschließung und Außenwirkung.

Nutzungseinheit 1 (kleinere Fläche)
Der Zugang erfolgt über den bestehenden Glas-
anbau mit automatischer Schiebetür an der Stra-
ße „An der Seikenkapelle“. Die Fläche gliedert 
sich in einen offenen, vorderen Verkaufs- oder 
Empfangsbereich, ergänzt durch einen rück-
wärtigen Funktionsbereich mit Lager und WC-
Anlage. Letzterer ist über eine seitlich gelegene 
Bestandstür zusätzlich separat zugänglich und 
kann für Anlieferungen oder als Nebeneingang 
genutzt werden. Die Einheit eignet sich gut für 
Showroom-, Studio- oder beratungsorientierte 
Nutzungen.

Nutzungseinheit 2 (kleinere Fläche)
Diese kompakte Einheit erhält einen neu ge-
schaffenen Zugang über die Nordfassade, eben-
falls zur Straße An der Seikenkapelle orientiert. 
Ein kleiner Vorplatz durch den Fassadenrück-
sprung verleiht dem Eingang eine hohe Aufent-
haltsqualität – etwa als Aufenthaltszone oder 
mögliche Außenfläche für Café- oder Gastrono-
miekonzepte (Genehmigung vorbehalten).

Die Fassadenausrichtung nach Nord-Ost bietet 
gute Belichtungsverhältnisse und Sichtbezie-
hungen. Die Fläche eignet sich ideal für kleinere 
Nutzungen wie Café, Atelier, Kleingewerbe oder 
Studio. Der WC-Bereich wird funktional am be-

stehenden Treppenhauskern ergänzt und ermög-
licht eine wirtschaftliche und kompakte Erschlie-
ßung.

Nutzungseinheit 3 (größte Einheit)
Der großzügige, südlich ausgerichtete Gebäu-
deteil bildet die dritte Einheit und verfügt über 
einen eigenen Eingang an der Westfassade 
(Auerhahnstraße). Die Einheit ist über eine be-
stehende Tür im Süden des Gebäudes zusätzlich 
anlieferbar.

Wie bereits in Szenario 2 erhält diese Einheit al-
leinige Nutzung der Lagerflächen im Kellerge-
schoss, die über den bestehenden Treppen- und 
Lastenaufzugskern erschlossen sind. Die Fläche 
bietet sich für großzügige Verkaufs- oder Präsen-
tationsnutzungen, aber auch für gastronomische 
oder gesundheitsnahe Konzepte mit erweitertem 
Lagerbedarf an.

Nachnutzung | Szenario 3 28



Nachnutzung | Szenario 3

Nutzungseinheit 1

Nutzungseinheit 2

Nutzungseinheit 3

Nettokaltmiete
ab 9,00€ /m2

Nettokaltmiete
ab 9,00€ /m2

Nettokaltmiete
ab 9,00€ /m2

Übersicht Nutzungseinheiten
Szenario 3

NUF EG	 280 m2

NUF EG	 242 m2

NUF EG	 444 m2

zusätzl. KG 	 269 m2

+ optional 	 183 m2
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Drei Szenarien – 
vielfältige Möglichkeiten für flexible Nutzungen

Die dargestellten drei Szenarien zeigen auf, wie 
die ebenerdige Gewerbefläche des ehemaligen 
EDEKA-Markts auf unterschiedliche Weise neu 
belebt und erfolgreich in das Quartier eingebun-
den werden kann. Allen Varianten gemeinsam ist 
die hohe Flexibilität, die sich aus der offenen Ge-
bäudestruktur, dem klaren Stützenraster und der 
guten Erschließung ergibt.

•	 Szenario 1 bietet eine großzügige Nutzungs-
einheit für einen einzelnen Mieter mit hohem 
Raumbedarf – ideal für Konzepte, die Sicht-
barkeit, Raumtiefe und eine klare Adressbil-
dung vereinen möchten.

•	 Szenario 2 teilt die Fläche in zwei gleichwer-
tige Einheiten mit eigenständigen Eingängen, 
ideal für eine Kombination aus z. B. Dienst-
leistung und Gastronomie oder zwei separate 
Praxen, Studios oder Bildungsformate.

•	 Szenario 3 eröffnet durch drei unterschied-
lich große Einheiten ein besonders vielfältiges 
Nutzungskonzept und eignet sich für einen 
gemischten Mietermix, der urbane Lebendig-
keit und kreative Angebote zusammenbringt.

Alle Varianten ermöglichen eigenständige Zu-
gänge, wirtschaftliche Erschließung und – je 
nach Szenario – die gezielte Nutzung von La-
gerflächen, Außenbereichen oder Schaufens-
terzonen. Eine individuelle Anpassung der Flä-
chenaufteilung an konkrete Mieterbedürfnisse ist 
jederzeit möglich und ausdrücklich gewünscht.

Somit bieten sich ideale Voraussetzungen für ein 
zukunftsfähiges, quartiersverträgliches und iden-
titätsstiftendes Nutzungskonzept – angepasst an 
Marktpotenzial, Zielgruppen und Standortquali-
tät.

Nachnutzung | Zusammenfassung 32



Vermarktung

Architektur

Vermietung

THIEKEN ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH
Auf‘m Diek 30 
46284 Dorsten 
Telefon	 02362 / 97 44 0
Fax	 02362 / 79 44-44       
Web	 thieken.com

TPI Dorsten GmbH
Auf‘m Diek 30 
46284 Dorsten 
Telefon	 02362 / 97 44 0
Fax	 02362 / 79 44-44       
Mail	 info@tpi-dorsten.com
Web	 tpi-dorsten.com

ipe Dorsten Verwaltungs GmbH
Barbarastraße 56a
46282 Dorsten 
Telefon	 02362 / 952620
Web	 ipe-dorsten.de

T P I  D O R S T E N  G M B H 
P R O J E K T E N T W I C K L U N GTPI

Ihre Partner in Dorsten
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